
Öffentliche Bekanntmachung 

der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Kreistages des 
Landkreises Altenburger Land  

___________________________________________________________________ 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land hat in seiner 20. Sitzung am  
1. Februar 2017 folgende Beschlüsse gefasst:  
 
 
Beschluss Nr. 188: 
Der Kreistag entsendet Herrn Elias Veit vom Futura e. V. als stellvertretendes 
Mitglied für Herrn Christoph Schmidt in den Beirat für Migration und Integration des 
Landkreises Altenburger Land:  

 
Beschluss Nr. 189: 
Der Kreistag beschließt: 
 
- der Jahresabschluss 2015 des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/ 
  Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land wird in der vorliegenden  
  vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen WIBERA testierten Form festgestellt; 
 
- der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresverlust nach 
  Rücklagenverrechnung von 558.132,89 €, wird in Höhe von 356.854,62 € aus  
  dem Gewinnvortrag getilgt und in Höhe von 201.278,27 € auf neue Rechnung 
  vorgetragen; 
 
- der Werkleitung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. 

 
Beschluss Nr. 190:  
Der Kreistag beschließt, die Weiterführung  
   

- der Grundschulen Altkirchen und Posa sowie der Regelschule Dobitschen, 

- der Grundschulen Großstechau und Thonhausen sowie der Regelschule 

Nöbdenitz, 

- der Grundschule Ponitz 

 

im Planungszeitraum bis 31. Juli 2019.  
Weitere Veränderungen im Planungszeitraum gibt es nicht.  
Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wird gemäß § 41 Abs. 5 
ThürSchulG um Zustimmung zur Weiterführung der Grundschulen und der 
Regelschulen für die Schuljahre 2017/18 bis 2018/19 gebeten. 
 

 



 
Beschluss Nr. 191:  
Der Kreistag ermächtigt die Landrätin, in der Gesellschafterversammlung der 
Klinikum Altenburger Land GmbH Herrn Dr. Lutz Blase als Geschäftsführer der 
Klinikum Altenburger Land GmbH, der  Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und 
Prävention Altenburger Land GmbH sowie der Medizinische Versorgungszentren 
Altenburger Land GmbH zum 31.03.2017 abzuberufen. 
 
 
Beschluss Nr. 192:  
Der Kreistag ermächtigt die Landrätin, der Bestellung von Frau Dr. Gundula Werner 
als einzelvertretungsberechtigte  Geschäftsführerin der Medizinische 
Versorgungszentrum Altenburger Land GmbH ab 01.04.2017 zuzustimmen.  

 
Beschluss Nr. 193: 
Der Kreistag stimmt dem unter Gremienvorbehalt in der Gesellschafterversammlung 
der Klinikum Altenburger Land GmbH am 08.12.2016 gefassten Beschluss zur 
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH 
gemäß Anlage 1 zu.  

 
Beschluss Nr. 194:  
Der Kreistag stimmt dem unter Gremienvorbehalt in der Gesellschafterversammlung 
der Klinikum Altenburger Land GmbH am 08.12.2016 gefassten Beschluss über die 
Ersatzbeschaffung eines neuen Magnetresonanztomographen mit 3,0 Tesla 
Technologie und einem geschätzten Investitionsvolumen in Höhe von 2,1 Mio. € zu. 
 
 
Beschluss Nr. 195: 
Der Kreistag beschließt die Ausgabeermächtigung für die Straßenbaumaßnahmen 
 
- K 86 Rositz – Zechau (Abschnitt Fibertrommel), 
- K 504 OL Nöbdenitz – Raudenitzer Berg und 
- K 525 OL Schmölln – Pfefferberg 1.BA 
 
mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.370.000 EUR (davon 485.000 EUR 
Verpflichtungsermächtigung) vor dem Inkrafttreten des Haushaltes 2017. 

 
Beschluss Nr. 196: 
Der Kreistag beschließt die Ausgabeermächtigung für die weiterführende Maßnahme 
zur Sanierung und Erweiterung des Staatlichen Gymnasiums Roman-Herzog-
Gymnasium Schmölln mit einer Investitionssumme von 2.697.500 EUR (davon 
1.161.500 EUR Verpflichtungsermächtigung) vor Inkrafttreten des Haushaltes 2017. 
 
 
 
 
 
 



Beschluss Nr. 197: 
Der Kreistag beschließt die Ausgabeermächtigung für die Maßnahmen des 
Kommunalinvestitionsfördergesetzes gemäß Maßnahmenliste zur KT-DS/0145/2016 
(Beschluss Nr. 145 vom 27.04.2016) vor Inkrafttreten des Haushaltes 2017. 

 
Beschluss Nr. 198: 
Der Kreistag beschließt die Ausgabeermächtigung für die Maßnahmen im Rahmen 
der Schulinvestitionspauschale des Freistaates Thüringen bis zur beschiedenen 
Summe, vorerst bis zu einer Gesamtsumme von 450.000 EUR vor Inkrafttreten des 
Haushaltes 2017. 

 

Anlagen können im Landratsamt Altenburger Land, Büro des Kreistages, 
Lindenaustraße 9, eingesehen werden.  

 

 

 
Michaele Sojka 
Landrätin 
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